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Sehr geehrte Damen und Herren,

auf lhren Antrag vom 15.07 .2019 erteilen wir unter Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufsrechts, verbunden mit Auflagen, die Erlaubnis, insgesamt

4
Plakate in der Stadt Baruth/Mark anzubringen und/oder aufzustellen.

Für die Plakatgrößen ,A1 dürfen folgende Anzahlen pro ortsteil nicht überschritten werden:

Baruth/Mark mit dem bewohnten Gemeindeteil Klein Ziescht
Dornswalde
Groß Ziescht mit dem bewohnten Gemeindeteil KemliE
Horstwalde
Klasdorf mit dem bewohnten Gemeindeteil Glashütte
Ließen
Merzdorf
Mückendorf
Paplitr
Petkus mit dem bewohnten Gemeindeteil Gharlottenfelde
Radeland
Schöbendorf

17
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2
1

3
1

2
3
4
5
2
2

Die Erlaubnis gilt nur für die Anbringung und Aufstellung innerhalb der Ortschaften. Außerhalb
dieser ist die Genehmigung beim zuständigen straßenbaulastträger zu beantragen.

Sprechzoiten: Di und Do 09.00 bis 12 oo lJhr Dil3.oobis16oot,hr,Dot:oooista.oout,oaernachtelefonischervereinbarung
Bankverbindung: Mitterbrandenburgische sparkasse in potsdam, Br.z 1605 oooo, Kto-Nr. 3638020052

|BAN: DE72 1605 0000 3638 0200 52 SWTFT-Code/BtC: WELADEDIpMB
Steuer-Nr.: 050/149/00464 ctäubigeriD: DE97ZZZOOOOOO96O96

Die Abwicklung rechtsverbindlichen schriftverkehrs über unsere E-MailAdressen rst nrcht möorich.



Folgende Auflagen sind einzuhalten:

1) die Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor
Fußgängerüberwegen, Bahnübergängen und Straßenlaternen sowie am Innenrand von
Kurven.

2) die Plakatwerbung darf nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe der
Plakate nicht zu Verwechselungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder
deren Wirkung beeinträchtigen. Auf S 33 Abs. 2 SIVO wird hingewiesen,

3) das Annageln von Plakaten an Straßenbäumen sowie die Befestigung von Werbeträgern
und Plakaten an Pfosten vorhandener Verkehrszeichen und -einrichtungen sind unzulässig,

4) Plakattafeln, {räger und Stellflächen müssen standsicher aufgestellt werden,

5) bei der Anbringung von Werbeträgern an Straßeneigentum, insbesondere an
Straßenbäumen, ist das Lichtraumprofil freizuhalten.

6) ein Abstand von 50 cm zur Fahrbahn, zum Rad- und Fußweg muss eingehalten werden,

7) die Plakate dürfen aus Gründen der Verkehrssicherheit nur parallel zur Straße angebracht
bzw. aufgestellt werden,

8) amtliche Verkehrsschilder dürfen durch Plakate nicht verdeckt werden,

9) das Anbringen von Plakaten an Verkehrsschilder und Brückengeländer ist verboten. Beim
Anbringen an andere öffentliche Einrichtungen ist zu gewährleisten, dass keine
substanzverlelz ung erfolgt (als substanzverletzung gilt auch daJVerbleiben von Leim, Kleber
und ähnlichen Substanzen auf der Oberfläche der Einrichtung),

10) D^ie R-egelungen der gg 8, 9 des Bundesfernstraßengesetzes (Fstrc, BGBI. 1994 | s. g54)
und ss '18, 19, 24 des Brandenburgischen straßengesetzes (BbgstrG, cvBt. 1992 | s. 186i
bleiben unberührt,

1 1). ist für die Ausführung eine behördliche Genehmigung, Erlaubnis oder dergleichen nach
anderen Vorschriften oder eine privatrechtliche Zustimmung Dritter erfordedicÄ, so ist diese
vor der Aufstellung/Anbringung einzuholen.

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass säm iche plakate spätestens 2 wochen nach
dem wahltermin zu entfernen sind und der ursprüngliche Zustand der öffenflichen
Einrichtungen wiederhezustellen ist.

vjrslgqe gegen die Auflagen führen zum widerruf der Genehmigung und der Verpflichtung,
die Plakate unverzüglich zu entfernen. Die Ersatzvornahme bleibt vorbehalten. Etwaigi
hieraus resultierende Kosten gehen zu lhren Lasten.

Rechtsbehelfsbelehruno :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe widerspruch
9rlgb"! werden. Der widerspruch ist bei der stadt Baruth/Mark, ernlt- Tnatmanä - platz 4 tn
15837 Baruth/Mark schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Schriftform kann durcn
die elektronische Form ersetzt werden. ln diesem Fall ist da! elektronische Dokument mit



-J-

einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes zu versehen und
an die E- Mail- Adresse
rechtsverkehr@stadt-baruthmark.de zu versenden. Bei der Verwendung der
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die auf
der Internetseite www.stadfbaruth-mark.delimpressumlindex.php unter "Elektronischer
Verwaltungszugang" aufgeführt sind.
Falls die Monatsfrist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollmächtigten versäumt
werden sollte, so wird lhnen dieses Verschulden zugerechnet.

Mit freundlichen Grüßen
im Aufirag

R-,
Ordnungsabteilung


